Hansestadt LUBECK =

NIEDERSCHRIFT

(6ffentlicher Teil)

34. Sitzung des Bauausschusses

Sitzungstermin: Montag, 16.06.2025

Sitzungsbeginn: 16:00 Uhr

Sitzungsende: 18:05 Uhr

Sitzungsort:

Libeck

Grolden Sitzungssaal (Haus Trave 7.0G), Kronsforder Allee 2- 6, 23560

Anwesende Mitglieder

Vorsitz

Jochen Mauritz - CDU

Vertretung fir Herrn Dr. Brock als
Vorsitzender

Mitglieder aus der Biirgerschaft

Kristin Blankenburg - SPD

Sascha Luetkens - LINKE & GAL

Silke Mahlenhoff - BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN Zweite
Stellvertr. Stadtprasidentin

Arne-Matz Ramcke - BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN

Detlev Stolzenberg - Die Fraktion

Stephan Wisotzki - BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN

stimmberechtigte Mitglieder ohne M.d.Bii.

Joshua Bahn - CDU

Vertretung fir Herrn Dr. Brock

Jan Ingwersen - CDU

Vertretung fur Herrn Prieur

Klaudia Kohlfaerber - SPD

Ulrich Pluschkell - SPD

Elfi Rostkowski - SPD

Vertretung fir Herrn Lange

Jorg Sellerbeck - CDU

Dan Teschner - FDP

Beiratsmitglieder

Joachim Schulz - Naturschutzbeirat Naturschutzbeirat

nur offentlicher Teil

Gotz Gebert - Beirat flr Senior:innen

nur offentlicher Teil

Christa Renzow - Beirat flr Senior:innen

nur offentlicher Teil

Verwaltung

Senatorin Joanna Hagen - FB 5 - Planen und Bauen

Dennis Bunk - 5.651 Gebaudemanagement

Frank Graap - 5.651 GMHL

nur offentlicher Teil
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Ulrike Schélkopf - 5.660 Stadtgriin und Verkehr

nur offentlicher Teil

Karsten Schroder - 5.610 Stadtplanung und Bauordnung

Protokolifiihrung

Torben Pruf - 5.061 Fachbereichsdienste

Entschuldigte Mitglieder

Vorsitz

Dr. Ulrich Brock - CDU

entschuldigt abwesend

Mitglieder aus der Biirgerschaft

Julian Lange - SPD

entschuldigt abwesend

Jorn Twesten - AfD

unentschuldigt abwesend

stimmberechtigte Mitglieder ohne M.d.Bu.

Oliver Prieur - CDU

entschuldigt abwesend
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Tagesordnung:

Offentlicher Teil:

Eréffnung / BegriBung / Feststellung der Tagesordnung /
Verpflichtungen

2 Genehmigung der Niederschrift

21 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 05.05.2025

2.2 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 19.05.2025

2.3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 02.06.2025

3 Beschlussvorlagen

3.1 Bebauungsplan 09.75.00 - Falkenhusener Weg/Libellenweg V0/2025/14247
Beschluss zur Beteiligung der Offentlichkeit

3.2 Bebauungsplan 21.01.00 - Oberblssauer Weg/ Neue Mitte V0/2025/14279
Moisling - Beschluss zur Offentlichkeitsbeteiligung gemaf §
3 Abs. 2 BauGB

4 Uberweisungsauftrage aus der Biirgerschaft

5 Berichte

5.1 Zwischenbericht Raumplanung IV V0/2025/14014

5.2 Verwaltungszentrum Muhlentor - Zwischenbericht zur Ver- V0/2025/14016
kehrssicherung und Grundinstandsetzung

5.3 Zukunft der Geh- und Radwege in Libeck - Soll-/Ist-Ver- V0/2025/13990
gleich 2023-2025

54 Bericht zum Beschluss des Bauausschusses zur Ansied- V0/2025/14027-01
lung von Gewerbe im Glashiuttenweg (V0O/2025/14027)

5.5 Solarleitfaden VO0/2025/14207

6 Anfragen / Antworten / Mitteilungen

6.1 Antworten zu Anfragen aus vorangegangenen Sitzungen

6.1.1 Antwort zur Teilfrage Ferienwohnungen auf der Lubecker 2024/13338-02-01
Altstadtinsel beziglich:
AM Bernhard Simon (CDU): Auswirkungen aktueller Recht-
sprechungen auf den Libecker Haushalt

6.2 Neue Anfragen

6.2.1 Anfrage des AM Pluschkell: Baugebot nach § 176 Abs. 1
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Nr. 3 BauGB

6.2.2 Anfrage des AM Pluschkell: Veranstaltung zu Verkehrsent-
wicklungsplanung im UbergangsHaus

6.2.3 Anfrage des AM Wisotzki: Zuwegung Glashtittenweg an die
Trave

6.3 Mitteilungen des Vorsitzenden und der Fachbereichsleitung

6.4 Sonstige Mitteilungen

7 Antrage von Ausschussmitgliedern

71 Antrag des BM Detlev Stolzenberg (Unabhangige Volt- V0/2025/13967
PARTEI): Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens Glas-
hiattenweg 33-35

7.2 AM Jochen Mauritz (CDU), Arne-Matz Ramcke (Bu90/DIE V0/2025/14285
GRUNEN), Dan Teschner (FDP): Verkehrsberuhigung in
der Vorderreihe in Travemiinde

7.3 AM Sascha Luetkens (Linke): Tempo 30 in Traveminde, V0/2025/14302
Stadtteil Brodten

8 Verschiedenes

9 Ende des 6ffentlichen Teils

15 Bekanntgabe der im nicht 6ffentlichen Teil gefassten Be-

schlisse
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Offentlicher Teil:

zu1i Eroffnung / BegriiBung / Feststellung der Tagesordnung / Verpflichtungen

Der Vorsitzende begrift die Anwesenden und eréffnet die Sitzung mit der Feststellung der
Beschlussfahigkeit.

Ferner macht der Vorsitzende darauf aufmerksam, dass Personen, die méglicherweise be-
fangen sein kénnten, verpflichtet sind, dieses mitzuteilen. Ob jemand befangen sein kdnnte,
entscheidet im Zweifel der Ausschuss.

Der Vorsitzende weist zudem darauf hin, dass Tonbandaufzeichnungen vorgenommen wer-
den, die ausschlielich der Protokollerstellung dienen.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass gemalR § 35 Abs. 2 der Gemeindeordnung ein ge-
sonderter Verfahrensbeschluss mit 2/3 Mehrheit Gber die nichtéffentliche Behandlung von
Vorlagen erforderlich ist.

Er Iasst Uber die Zuordnung der fur den nichtoffentlichen Teil angemeldeten TOP en bloc
abstimmen:

Der Bauausschuss stimmt mehrheitlich zu (13 ja-Stimmen, 1 nein-Stimme, keine Enthaltung)

Der Vorsitzende verpflichtet die (stellvertretenden) burgerlichen Ausschussmitglieder Herrn
Joshua Bahn und Frau Elfi Rostkowski mit den Worten: ,Ich verpflichte Sie auf die gewis-
senhafte Erflllung Ihrer Obliegenheiten, weise Sie auf die Rechte und Pflichten nach der
Gemeindeordnung hin und flhre Sie hiermit in Thr Amt ein.

Der Vorsitzende stellt den Antrag, TOP 5.1 und TOP 5.2 aufzurufen fir Fragen an die Ver-
waltung und die Beschlussvorlagen anschlielend zu vertagen.
Der Bauausschuss stimmt einstimmig zu.

Der Vorsitzende stellt den Antrag, TOP 5.4 und 7.1 zu vertagen.
Der Bauausschuss stimmt einstimmig zu.

Der Vorsitzende stellt den Antrag, TOP 5.3 zu vertagen.
Der Bauausschuss stimmt einstimmig zu.

Der Bauausschuss beschliel3t einstimmig die Tagesordnung nach Mal3gabe der gefassten
Beschliisse.

“

zu 2 Genehmigung der Niederschrift

zu 2.1 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 05.05.2025

Niederschrift liegt noch nicht vor.

zu 2.2 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 19.05.2025
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Niederschrift liegt noch nicht vor.

zu 2.3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 02.06.2025

Niederschrift liegt noch nicht vor.

zu 3 Beschlussvorlagen

zu 3.1 Bebauungsplan 09.75.00 - Falkenhusener Weg/Libellenweg -
Beschluss zur Beteiligung der Offentlichkeit
Vorlage: VO/2025/14247

Zu diesem TOP reden, zum Teil mit mehreren Wortbeitragen, AM Mahlenhoff, AM Ramcke
und Herr Schroder.

Beschluss:

1. Der Bauausschuss nimmt den Auswertungsbericht der bisher zum Bebauungsplan

09.75.00 — Falkenhusener Weg/Libellenweg durchgefihrten Verfahren der Offentlich-
keits- und Behordenbeteiligung in der vorliegenden Fassung (Anlage 1) zur Kenntnis.

2. Der Entwurf des Bebauungsplanes 09.75.00 - Falkenhusener Weg/Libellenweg sowie
die zugehdrige Begrindung werden in den vorliegenden Fassungen (Anlagen 2 und 5)

gebilligt.

3. Der Entwurf des Bebauungsplanes und die zugehdrige Begrindung ist geman

§ 3 Abs. 2 BauGB im Internet zu verodffentlichen und zusatzlich offentlich auszulegen.

Die beteiligten Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange sind Uber die Verof-

fentlichung im Internet zu benachrichtigen.

4. Sollte der Entwurf des Bebauungsplanes nach der 6ffentlichen Auslegung geandert oder
erganzt werden, ohne dass die Grundziige der Planung berihrt werden, ist eine einge-

schrankte Beteiligung der betroffenen Offentlichkeit sowie der beriihrten Behdrden und
sonstigen Trager offentlicher Belange gemal § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB durchzufuhren.
Sofern der Kreis der von den Anderungen und Erganzungen betroffenen Offentlichkeit
nicht hinreichend eingegrenzt werden kann, soll anstelle der eingeschrankten Offentlich-

keitsbeteiligung eine erneute o6ffentliche Auslegung gemal® §3 Abs.2 i. V. m. §4a

Abs. 3 Satz 1 BauGB erfolgen.

einstimmige Annahme X

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme
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Vertagung

Ohne Votum

Der Bauausschuss beschliel3t einstimmig geméal3 Beschlussvorschlag.

zu 3.2 Bebauungsplan 21.01.00 - Oberbiissauer Weg/ Neue Mitte Moisling - Be-

schluss zur Offentlichkeitsbeteiligung gemiR § 3 Abs. 2 BauGB
Vorlage: VO/2025/14279

AM Mauritz fragt, ob man von dem vorausgegangenen Architektenwettbewerb (Kita und
Stadtteilhaus) eine Vorstellung im Bauausschuss bekommen kénnte.
Frau Hagen sagt einer Vorstellung der Ergebnisse in einer der kommenden Sitzungen zu.

Beschluss:

1.

Der Bauausschuss nimmt den Auswertungsbericht der bisher zum Bebauungsplan
21.01.00 — Oberbissauer Weg/Neue Mitte Moisling — durchgefiihrten Verfahren der Of-
fentlichkeits- und Behdrdenbeteiligung in der vorliegenden Fassung (Anlage 1) zur
Kenntnis.

Der Entwurf des Bebauungsplanes 21.01.00 — Oberblissauer Weg/Neue Mitte Moisling —
sowie die zugehorige Begriindung werden in den vorliegenden Fassungen (Anlagen 2
und 5) gebilligt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und die zugehdrige Begrindung sind gemal § 3
Abs. 2 BauGB im Internet zu veréffentlichen und zusatzlich 6ffentlich auszulegen. Die be-
teiligten Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange sind Uber die Veroffentli-
chung im Internet zu benachrichtigen. GemaR § 4a Abs. 2 BauGB erfolgt parallel zur Be-
teiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB die Einholung der Stellungnahmen der
Behdrden und sonstigen Trager o6ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB.

Sollten der Entwurf des Bebauungsplanes nach der 6ffentlichen Beteiligung gemal § 3
Abs. 2 BauGB geandert oder erganzt werden, ohne dass die Grundziige der Planung be-
riihrt werden, ist eine eingeschrankte Beteiligung der betroffenen Offentlichkeit sowie der
berihrten Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemal § 4a Abs. 3 Satz 4
BauGB durchzufiihren. Sofern der Kreis der von den Anderungen und Ergénzungen be-
troffenen Offentlichkeit nicht hinreichend eingegrenzt werden kann, soll anstelle der ein-
geschrankten Offentlichkeitsbeteiligung eine erneute 6ffentliche Auslegung und die Ver-
offentlichung im Internet gemaR § 3 Abs. 2i. V. m. § 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB erfolgen.

einstimmige Annahme X

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen
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Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum

Der Bauausschuss beschliel3t einstimmig geméal3 Beschlussvorschlag.

zu4 Uberweisungsauftrige aus der Biirgerschaft

zZub Berichte

zu 5.1 Zwischenbericht Raumplanung IV
Vorlage: VO/2025/14014

Zu diesem TOP reden, zum Teil mit mehreren Wortbeitragen, der Vorsitzende, Herr Bunk,
AM Ingwersen, Herr Graap, AM Ramcke und wird im Anschluss gem. TOP 1 vertagt.

Beschluss:

Bei dem vorliegenden Zwischenbericht Raumplanung IV handelt es sich um eine Fortschrei-
bung der Zwischenberichte Raumplanung | vom 26.11.2019 (V0O/2019/07951), Raumpla-
nung Il vom 17.06.2021 (VO/2021/09736) und Zwischenbericht Raumplanung Il vom
28.03.2024 (VO/2022/11513). Nach Beratung der Bilrgerschaft des Zwischenberichts
Raumplanung Ill am 28.03.2024 wurde der folgende Antrag von CDU/Blndnis 90/Die Gru-
nen und der FDP (V0O/2022/11513-01) flr die weitere Planung beschlossen:

1. Der konkrete Bedarf an zukinftigen Blroraumen ist noch einmal zu Uberprifen und dar-
zustellen. Bei der Bemessung des Flachenbedarfs sind die Auswirkungen des demografi-
schen Wandels, die potenzielle Ausweitung von Homeoffice sowie die Einfuhrung von ,New
Work*- Arbeitsformen zu berlcksichtigen.

2. In der Wirtschaftlichkeitsberechnung werden ,laufende Kosten® in den Varianten mit einer
identischen Summe angesetzt. In einer Uberarbeitung sind die konkreten Bewirtschaftungs-
kosten der einzelnen Immobilien anzusetzen.

3. Die Aufwendungen und der Zeithorizont der notwendigen energetischen Sanierung der
mdglicherweise im Bestand verbleibenden Verwaltungsgebdude zum Erreichen der Klima-
neutralitat ist zu benennen und in die Wirtschaftlichkeitsberechnung aufzunehmen. Hierzu ist
der Bestand systematisch zu erfassen (technischer Zustand/Verbrauche/prognostizierte Le-
bensdauer mit Instandsetzung und Sanierungsbedarf/Bewertung der energetischen Qualitat).

4.Die Roddenkoppel wird nicht mehr priorisiert. Als neue eventuelle Standorte werden das
Schlachthofgelande und der Volksfestplatz geprift. Die Verwaltung wird gebeten, weitere
mogliche Standorte, die eine schnelle Umsetzung zulassen, zu benennen. Dabei werden
Grundstlicke, die sich nicht im Besitz der Stadt befinden, nicht ausgeschlossen. Da der
Standort ,Bundesbankgebaude” fur die rdumliche Zusammenfihrung des GMHL nicht mehr
zur Verflugung steht, soll die Verwaltung prifen, wie dies kompensiert werden kann.

Seite: 8/20




ieser Zwischenbericht Raumplanung IV dient dazu, die Auftrage der Blrgerschaft umzuset-
zen.

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung X
Ohne Votum

zu 5.2 Verwaltungszentrum Mihlentor - Zwischenbericht zur Verkehrssicherung und
Grundinstandsetzung
Vorlage: VO/2025/14016

Gem. TOP 1 vertagt.
Beschluss:

Der Bericht dient der Mitteilung Uber den Umfang, den Sachstand und den Projektablauf der
BaumafRnahme ,Grundinstandsetzung und Raumplanung Verwaltungszentrum Muhlentor®

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung X
Ohne Votum

zu 5.3 Zukunft der Geh- und Radwege in Liibeck - Soll-/Ist-Vergleich 2023-2025
Vorlage: VO/2025/13990

Gem. TOP 1 vertagt.
Beschluss:

- Interfraktioneller Antrag BUNDNIS 90/DIE GRUNEN & SPD: AT zu VO/2023/11887-01-
01-01 zu VO/2023/11887 CDU: Zukunft der Geh- und Radwege in Libeck in der Biirger-
schaft am 30.03.2023 (VO/2023/11887-01-01-01)
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.Der Blrgermeister wird beauftragt flr die geplanten Sanierungen, Umbauten und Aus-
bauten der Geh- und Radwege, die weitere Ausarbeitung des Verkehrsentwicklungs-pla-
nes und die Aufstellung der stadtischen Haushalte folgendes zu beachten:

1.

10.

Das Geh- und Radwegenetz wird weiter ausgebaut. Fir die Sanierung und den Aus-
und Neubau von Geh- und Radwegen werden im Haushalt 2024 mindestens investive
Mittel von 17,6 Mio. EUR und fir die Sanierung mindestens 1,2 Mio. EUR konsumtive
Mittel bereitgestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2025 beinhalten die investiven Mittel von
mindestens 17,6 Mio. EUR und die konsumtiven Mittel von mindestens 1,2 Mio.
EUR keine Kosten fur gemeinsame Auto-, Ful3- und Fahrradbriicken.

. Vor jeder Instandsetzung von Geh-/Radwegen oder Fahrbahnen wird die Flachenver-

teilung des StralRenraums Uberprift. Der Ausbau von Rad- und Gehwegen erfolgt
nach Moglichkeit gemal ERA- bzw. EFA-Standard. Um bei baulichen MaRnahmen
mehr Flachen fir Geh-/Radwege und Abstellflachen flr Fahrrader zur Verfiigung zu
haben, kdnnen bei Bedarf die offentlichen Stellplatze flr den ruhenden Kfz-Verkehr
reduziert werden.

In der Regel sollen alle Radverkehrsanlagen ganzjahrig zwischen 7.00 und 22.00 Uhr
sicher befahrbar sein. Dazu zahlen insbesondere die Reinigung und der Winterdienst
sowie das verstarkte Kontrollieren von Falschparkenden auf Geh-/Radwegen, sowie
die Freihaltung der Gehwege von Schnee und Eis, einschlieRlich der konsequenten
Ahndung von VerstoRRen.

In einer App auf der Internetseite der Hansestadt Lubeck ist zur Meldung von Anliegen
ein gesonderter Teil fir Geh-/ Radwege vorzusehen (geographisch auf einer Karte
sichtbar dargestellt). Die Beseitigung der Anliegen sollte transparent fiir die Melden-
den erfolgen.

Jahrlich sollen mindestens drei durch Ampeln geregelte/zu regelnde Kreuzungen so
umgebaut werden, dass die Sichtbeziehung zwischen Kfz- und FulR-/Radverkehr ver-
bessert wird. Dies kann z. B. durch vorgezogene Haltelinien flr Fahrrader, durch fir
den Radverkehr vorgezogene Ampelphasen oder separate Radwegeflihrungen im
Kreuzungsbereich erzielt werden.

Bei Neubau, Umbau oder grundhafter Sanierung von Rad-/Gehwegen werden Rad-/
Gehwege an den Ein-/Ausfahrten von Grundsticken und Seitenstral’en in der Regel
ohne Hohenveranderung weitergeflhrt (Beispiel Moislinger Allee). Die rote Farbge-
bung, Einmindung und Ein- und Ausfahrten soll bis Ende 2027 abgeschlossen sein.
Fir die Einrichtung von Baustellen im StralRenraum ist ein Leitfaden zu erarbeiten, der
die Interessen von Ful3-, Rad- sowie Kfz-Verkehr gleichermalen berucksichtigt. Die
Hansestadt Lubeck wird diesen Leitfaden bei eigenen Baumallinahmen einhalten und
bei BaumafRnahmen Dritter die korrekte Einrichtung von Baustellen Gberwachen.

Im gesamten Stadtgebiet werden jahrlich mindestens 500 zusatzliche 6ffentliche Fahr-
radstellplatze unter Bericksichtigung von Lastenrddern eingerichtet, insbesondere an
OPNV-Knotenpunkten, Einkaufszentren und &ffentlichen Einrichtungen priift die Ver-
waltung die Errichtung von Uberdachten Abstell- und Schlielanlagen oder Fahrrad-
parkhausern. Der Bau des Fahrradparkhauses am Hauptbahnhof und die Einrichtung
von Fahrradabstellanlagen an den Bahnhaltepunkten ist in Abstimmung mit der Deut-
schen Bahn weiter konsequent voranzutreiben. Fahrradstellplatze sind auch in Wohn-
gebieten mit Geschosswohnungsbau einzurichten. An welchen Stellen Fahrradstell-
platze geschaffen werden, ist im Einklang mit dem Runden Tisch Radverkehr zu erar-
beiten und vom Bauausschuss zu beschliefl3en.

Bis Ende 2024 werden die Zweirichtungsradwege eine gut sichtbare Kennzeichnung
erhalten (z. B. Piktogramme). Die Planung neuer Zweirichtungsradwege erfolgt nur,
wenn der ERA-Standard erfullt werden kann.

Regelmalig soll fir das gegenseitige Verstandnis aller Verkehrsteilnehmenden und
das richtige Verhalten im Stralenverkehr geworben werden. Weiterhin werden zielge-
richtet und effizient alle Verkehrsteilnehmenden Uber Baumalinahmen und geanderte
Verkehrsfiihrungen informiert. Unter anderem liegt auch ein Fokus der allgemeinen
Aufklarung an Schulen sowohl fiir den Rad-, Fuf3- und Autoverkehr.
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Einmal jahrlich wird die Libecker Blrgerschaft Gber alle nach dieser Vereinbarung durchge-
fuhrten MaRnahmen des abgelaufenen Jahres und Uber die fir das kommende Jahr geplan-
ten MalBnahmen berichten. Dieser Bericht ist auRerdem auf der Homepage der Hansestadt
Libeck zu verdffentlichen.

Dem Bauausschuss und seinem beratenden Gremium, dem Runden Tisch Radverkehr, ist
regelmafig Uber den Stand der Planungen zu berichten, Malnahmen sind vor der Ausflh-
rung/Beauftragung vorzustellen.

Das von der Lubecker Blrgerschaft bislang nur zur Kenntnis genommene Konzept "Fahrrad-
freundliches Lubeck" (VO/2013/00307) wird beschlossen und in seinen aktuellen Teilen un-
gesetzt.”

— Beschluss BUNDNIS 90/DIE GRUNEN zu V0/2024/13345-02: Jahresbericht FuR- und
Radverkehr in der Birgerschaft am 26.09.2024 (VO/2024/13345)

1. Der Bericht ist ab dem kommenden Jahr der Burgerschaft vor der Sommerpause vor-
zulegen.

2. Neben dem vergangenen und dem laufenden Jahr wird auch die Planung fur das
kommende Jahr dargestellt.

3. Fur die drei jeweils 0. a. Jahre wird ein tabellarischer Vergleich mit den in dem Be-
schluss V0O/2023/11887-01-01-01 genannte Werten dargestellt.

4. MalBnahmen zur Reduzierung von Differenzen bei den Soll-/Ist-Vergleichen sind auf-
zufuhren.

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung X
Ohne Votum

zu 5.4 Bericht zum Beschluss des Bauausschusses zur Ansiedlung von Gewerbe im
Glashiittenweg (VO/2025/14027)
Vorlage: VO/2025/14027-01

Gem. TOP 1 vertagt.
Beschluss:

Beschluss des Bauausschusses zur Ansiedlung von Gewerbe im Glashuttenweg
(VO/2025/14027)

Der Burgermeister wird gebeten, zum angenommenen erhéhten Verkehrsaufkommen durch
Ansiedlung von Gewerbe in und um den Bereich Glashittenweg / Kreuzung Glashuttenweg /
Luisenstrale zu berichten:

1. Basiswerte
¢ Wie hoch ist das derzeitige tagliche Lkw- und Pkw-Verkehrsaufkommen?
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e Gibt es eine Unterscheidung nach Tageszeiten und Wochentagen?

2. Berechnung der 4 % und 9,4 %
¢ Welche Datenquellen und Berechnungsmodelle wurden verwendet?
o Welche Annahmen wurden fir das zukunftige Verkehrsaufkommen getroffen?
e Wurde der gesamte Tagesverlauf oder nur eine Spitzenstunde berlcksichtigt?

3. Abbildung der realen Verkehrsentwicklung
e Sind die zusatzlichen Fahrten durch die Produktionsausweitungen bei Briiggen und
Alpla vollstandig in die Berechnung eingeflossen?
e Wurde der 24/7-Betrieb des neuen Logistikzentrums als eigenstandige zusatzliche
Verkehrsquelle betrachtet?
o Welche Erfahrungswerte aus vergleichbaren Logistikansiedlungen wurden zur Model-
lierung herangezogen?

4. Welche Malnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation und zum Schutz alterer
Menschen wurden in Betracht gezogen, um
e erhohte Unfallrisiken fur nicht-motorisierte Verkehrsteilnehmer zu vermeiden, Seite:
34/37
e die Zunahme von Larm und Abgasen zu verhindern,
e eine Einschrankung der fulllaufigen Nahversorgung nicht zuzulassen

einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung X

Ohne Votum

zu 5.5 Solarleitfaden
Vorlage: VO/2025/14207

Frau Lutter und Frau Vogel prasentieren den Leitfaden anhand einer PowerPoint-Prasentati-
on.

AM Wisotzki erklart seinen Unmut Gber den vorgelegten Leitfaden. Er weist darauf hin, dass
der Leitfaden, seiner Meinung nach, weder eine Handlungsmaxime und Zielsetzung fur die
Verwaltung vorgebe noch Blrger:innen eine klare Antwort gadbe. Zudem méchte AM Wisotzki
wissen, warum die nicht vom Welterbe betroffenen Bereiche genauso behandelt werden
muissen wie die vom Welterbe betroffenen Bereiche. Frau Vogel erklart hierzu, dass die
Welterbekriterien sich nicht nur auf die Welterbebereiche auswirken, sondern aufgrund der
gesamten Struktur fur die Altstadt relevant seien. Sie fihrt weiter aus, dass dieser Leitfaden
dazu dient, PV-Anlagen in erster Linie zu genehmigen bzw. einen Konsens zu finden um
diese zu ermdglichen.

Im weiteren Verlauf reden zu diesem TOP AM Stolzenberg, Frau Lutter, AM Blankenburg,
AM Kohlfaerber, Frau Vogel, AM Ingwersen, AM Ramcke, AM Wisotzki und der Vorsitzende.
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Beschluss:

1. Solarleitfaden

Die gegenwartige Priorisierung der klimapolitisch gesetzten Ziele zum Ausbau erneuerbarer
Energien und den damit zu bevorzugenden Einsatz stellt nicht nur Eigentumer und Eigentu-
merinnen vor neue Herausforderungen, insbesondere in einer Stadt wie der Hansestadt LU-
beck mit ihrem flachenhaften UNESCO Welterbe und der Denkmallandschaft ergeben sich
dadurch viele Fragestellungen hinsichtlich des Umgangs, da unterschiedliche Interessen
miteinander verknipft und in Einklang gebracht werden mussen.

Im Zuge der nachhaltigen Stadtentwicklung und der Klimaschutzziele der Hansestadt Liibeck
wurde in enger Zusammenarbeit zwischen der Klimaleitstelle, der Denkmalpflege, der Welt-
erbekoordination sowie der Stadtbildpflege ein umfassender Solarleitfaden entwickelt. Ziel
dieses Leitfadens ist es, eine klare Orientierung fiir die Installation von Solaranlagen zu bie-
ten, die sowohl die denkmalgeschutzten und durch Erhaltungssatzungen geschuitzten Struk-
turen als auch die Anforderungen an den Klimaschutz und die nachhaltige Energiegewin-
nung berucksichtigt.

Mit diesem Bericht wird aulRerdem auf folgende Beschliisse reagiert, die in diesem Span-
nungsfeld in den Gremien gefasst wurden:

2. Beschluss der Biirgerschaft am 28.09.2023 unter TOP 10.5 (VO/2023/12449):

Der Burgermeister wird aufgefordert, unverziglich dafir zu sorgen, dass Einrichtungen zur
Gewinnung regenerativer Energie auf Dachern wie Photovoltaik, Solarthermie und weitere
sowie zuklinftige Verfahren - zumindest auf den Flachen, die nicht zum Weltkulturerbe zah-
len - nicht mehr durch asthetisch bedingte, antiquierte Bauvorschriften verhindert werden.

3. Beschluss des Bauausschusses am 09.10.2023 unter TOP 4.1 (VO/2023/11897-02):
Die Verwaltung wird aufgefordert bis April 2024 Vorschlage zu unterbreiten, mit dem Ziel die
Erhaltungssatzungen zu Uberarbeiten, um in den jeweiligen Geltungsbereichen, Malinahmen
zur energetischen Sanierung von Gebauden leichter zu ermdglichen.

4. Beschluss des Bauausschusses am 09.10.2023 unter TOP 4.2 (VO/2023/11897-03):
Die Burgerschaft moge den Antrag VO/2023/11897 in folgender geédnderten Fassung be-
schlief3en:

Der Blrgermeister wird gebeten, alle Erhaltungssatzungen zu evaluieren, ob

a) der mit ihrem Erlass verbundene Zweck erreicht bzw. noch aktuell ist,

b) Bestimmungen fir Gebaude-Investitionen hinderlich sind, seien sie fir die Einhaltung
der Klimaziele oder auch aus anderen Grinden (z. B. Aufwertung des Immobilienbe-
standes) zweckdienlich,

c) Vorschriften zur Verschlankung oder Reduzierung von Verwaltungsvorgangen entfal-
len kénnen.

Der Birgerschaft ist Uber das Ergebnis der Evaluierung in der Sitzung der Birgerschaft im
September 2023 zu berichten.

5. Anfrage des AM Wisotzki aus der Sitzung des Bauausschusses am 06.05.2024 un-
ter TOP 6.2.8 (VO/2024/13246):

Wie ist der Stand zu VO/2023/11897. Dazu sollten bis April 2024 Vorschlage vorgelegt wer-

den. Die Vorlage zielt auch auf die hier vorliegende Thematik und soll Auskunft dariiber ge-

ben.
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1. Wie viele PV-Anlagen sind seit 2020 pro Gebiet mit Erhaltungssatzung beantragt
worden?

Wie viele davon wurden genehmigt?

Gibt es verwaltungsinterne Kriterien zur Genehmigung/Ablehnung von PV-Anlagen,
da die Erhaltungssatzungen sehr allgemein formuliert sind?

4. Wenn ja, wie lauten diese?

5. Wenn ja, sind diese Kriterien seit Inkrafttreten des § 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz
2023 ("EEG") angepasst worden?

Der Gesetzgeber hat der Errichtung und dem Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von
Strom aus erneuerbaren Energien ein (berragendes Offentliches Interesse zugewie-
sen

Wenn nein, wie wird die Gleichbehandlung der Antragsteller sichergestellt?

Wenn nein, sind die Mitarbeiter geschult worden oder ist es geplant, um die neue Ge-
setzeslage richtig anzuwenden?

W

N o

6. Anfrage des AM Wisotzki aus der Sitzung des Bauausschusses am 02.09.2024 un-
ter TOP 6.2.3:

AM Wisotzki weist auf eine Anfrage zur Veranderung von B-Planen, die die Errichtung von

PV-Anlagen negieren hin, und bittet um eine Information zum Sachstand.

7. Anfrage des AM Meyer aus der Sitzung des Bauausschusses am 07.10.2024 unter
TOP 6.2.1 (VO/2024/13602):

Wie ist der Stand zu VO/2023/118977? Dazu sollten bis April 2024 Vorschlage fur Entwirfe

der Erhaltungssatzungen vorgelegt werden.

Die Vorlage VO/2023/11897 zielt auch auf die Vereinfachung von energetischen Sanie-
rungsmafnahmen. Im Zusammenhang hiermit liegt in manchen Stadtgebieten auch der Be-
schluss VO/2023/12449, nach den MalRnahmen ergriffen werden sollen, die in diesem Sinne
einen erweiterten Ausbau oder Nutzung der regenerativen Energien ermdglichen sollen.

1. Wie viele PV-Anlagen sind seit 2020 pro Gebiet mit bestehender Erhaltungssatzung
beantragt worden?
2. Wie viele davon wurden genehmigt?
3. Gibt es verwaltungsinterne Kriterien zur Genehmigung/Ablehnung von PV-Anlagen,
da die Erhaltungssatzungen sehr allgemein formuliert sind?
a) Wenn ja, wie lauten diese?
b) Wenn ja, sind diese Kriterien seit Inkraftireten des § 2 Erneuerbare-Energien-Ge-
setz 2023 ("EEG") angepasst worden?
Der Gesetzgeber hat der Errichtung und dem Betrieb von Anlagen zur Erzeugung
von Strom aus erneuerbaren Energien ein (iberragendes Offentliches Interesse
zugewiesen
c) Wenn nein, wie wird die Gleichbehandlung der Antragsteller sichergestellt?
d) Wenn nein, sind die Mitarbeiter geschult worden oder ist es geplant, um die neue
Gesetzeslage umzusetzen?
4. Welche B-Plane wurden nach dem Beschluss VO/2023/12449 aktiv GUberarbeitet?

8. Anfrage des BM Schulte-Ostermann aus der Sitzung der Biirgerschaft am
22.05.2025 unter TOP 6.6 (VO/2025/14272)

Wie wurde der Blirgerschaftsbeschluss vom 28.09.2023 der Vorlage VO/2023/12449 umge-
setzt?

| | einstimmige Annahme |
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einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme X
Vertagung
Ohne Votum

zu 6 Anfragen / Antworten / Mitteilungen

zu 6.1 Antworten zu Anfragen aus vorangegangenen Sitzungen

zu 6.1.1 Antwort zur Teilfrage Ferienwohnungen auf der Liibecker Altstadtinsel beziig-
lich:
AM Bernhard Simon (CDU): Auswirkungen aktueller Rechtsprechungen auf
den Liubecker Haushalt
Vorlage: 2024/13338-02-01

Beschluss:

Anfrage des AM Simon im Hauptausschuss am 25.03.2025 zu den méglichen Auswirkungen
aktueller Rechtsprechungen auf den Lubecker Haushalt bezuglich Ferienwohnungen
(VO/2024/13338 und VO/2024/13338-02)

AM Simon merkt an, dass seine zweite Frage seiner Ansicht nach nicht korrekt beantwortet
worden sei. Er habe die Antwort erhalten wollen, ob tatsachlich Schadensersatzanspriiche
geltend gemacht worden seien, nicht, ob Schadensersatzanspriiche geltend gemacht wer-
den koénnten.

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme X
Vertagung
Ohne Votum

zu 6.2 Neue Anfragen

Seite: 15/20




zu 6.2.1 Anfrage des AM Pluschkell: Baugebot nach § 176 Abs. 1 Nr. 3 BauGB

In der BA-Sitzung am 15.07.2025 wurde meine Anfrage VO/2023/12706 vom 06.11.2023
zum angespannten Wohnungsmarkt in Libeck beantwortet. Darin wurde u. a. zur Einflihrung
eines wohnungsbaubezogenen Baugebotes nach § 176 Abs. 1 Nr. 3 BauGB ausgeflihrt, es
sei "von einem Baugebot nach Abs 1 Nr. 3 zudem abzusehen, wenn (gem. § 176 (3) Satz 2
BauGB; Red.) der Eigentumer....glaubhaft macht, dass ihm die Durchflihrung des Vorhabens
aus Griinden des Erhalts der Entscheidungsbefugnis tber die Nutzung des Grundstticks fiir
seinen Ehegatten oder eine in gerader Linie verwandte Person nicht zuzumuten ist." Diese
Bedingungen schlief’en eine Anwendung des Baugebotes in der Praxis quasi aus.

Der vorstehenden generellen Einschatzung bezlglich der Anwendbarkeit von § 176 Abs. 1
Nr.3 BauGB kann man sich zweifellos anschliel3en. Jedoch wurde beim Zitat des § 176 (3)
Satz 2 BauGB offenbar die dortige Festsetzung Ubersehen, dass diese Einschrankung des
Baugebots nur bis zum 23. Juni 2026 gliltig ist. Das bedeutet, dass spatestens ab Sommer
2026 Baugebote ausgesprochen werden kdnnen, was zweifellos zu einer Entspannung des
Wohnungsmarktes beitragen wirde. Dieses vorausgeschickt fragt AM Pluschkell:

1. Warum wurde bei der Beantwortung meiner Anfrage die zeitliche Befristung der Be-
schrankung des Vorkaufsrechts im BauGB nicht erwahnt?

2. Beabsichtigt die Verwaltung nach dem 23.06.2026 generell oder in bestimmten Einzel-
fallen Baugebote auszusprechen? Falls nein, warum nicht?

zu 6.2.2 Anfrage des AM Pluschkell: Veranstaltung zu Verkehrsentwicklungsplanung
im UbergangsHaus

AM Pluschkell fragt, ob die Ergebnisse der Veranstaltung der Bauverwaltung zum Thema
Verkehrsentwicklungsplan vom 28.April 2025 im Bauausschuss vorgestellt werden kdnnen.

Zwischenantwort:
Frau Senatorin Hagen teilt mit, dass der Bericht in Arbeit ist und im Bauausschuss vorgestellt
werden wird.

zu 6.2.3 Anfrage des AM Wisotzki: Zuwegung Glashuttenweg an die Trave

AM Wisotzki fragt, ob es sachlich richtig ist, dass es eine per Baulast gesicherte Mdglichkeit
der Herstellung einer Zuwegung an das Traveufer gibt und ob es seitens der Verwaltung
eine Planung hierzu gibt. Zudem mdchte AM Wisotzki wissen, wie mit der Baulast umgegan-
gen wird.

zu 6.3 Mitteilungen des Vorsitzenden und der Fachbereichsleitung
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zu 6.4 Sonstige Mitteilungen

zu’7 Antrage von Ausschussmitgliedern

zu71 Antrag des BM Detlev Stolzenberg (Unabhangige Volt-PARTEI): Einleitung ei-
nes Bebauungsplanverfahrens Glashiittenweg 33-35
Vorlage: VO/2025/13967

Gem. TOP 1 vertagt.

Beschluss:

Der Blrgermeister wird beauftragt, fiir den unbeplanten, wasserseitigen Bereich des Glas-
hiattenwegs (Glashittenweg 33-35) ein Bebauungsplanverfahren einzuleiten. Der Aufstel-
lungsbeschluss soll dem Bauausschuss spatestens im April 2025 vorgelegt werden.

Fur den vorliegenden Bauantrag Glashittenweg 33-35 soll eine Zuriickstellung der Ent-
scheidung Uber die Zulassigkeit des Baugesuchs nach § 15 BauGB beantragt werden.

einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung X

Ohne Votum

zu 7.2 AM Jochen Mauritz (CDU), Arne-Matz Ramcke (Bii90/DIE GRUNEN), Dan Te-
schner (FDP): Verkehrsberuhigung in der Vorderreihe in Travemiinde
Vorlage: VO/2025/14285

Frau Scholkopf erklart, dass nach ihrer Erinnerung es zu dem Verkehrsversuch einen Evalu-
ierungsbericht vor der Sommerpause geben solle. Dieses wird allerdings nicht zu schaffen
sein und erst nach der Sommerpause als Bericht vorliegen. In diesem werden dann alle of-
fenen Fragen gleichwohl beantwortet werden. Sie weist darauf hin, dass bei der Beschlie-
Rung des Antrages bereits mit der Planung begonnen werden wirde.

AM Ramcke wirde gerne wissen, ob es bereits eine Datenerhebung gegeben hat, dieses
wird von Frau Schélkopf verneint. Frau Scholkopf erlautert, dass eine Verkehrserzahlung
erfolgen misste und Rucksprache mit dem KOD erfolgen musste.
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Frau Hagen erlautert, dass es sinnvoll ist die Zeit fir Sondierungen und Uberprifungsarbei-
ten fur den Einbau von Pollern zu nutzen und es eine Positionierung zu den Pollern zum
Evaluierungsbericht geben wiirde (welche Mdglichkeiten und Techniken es gibt).

Frau Scholkopf gibt weiterhin zu bedenken, dass flir den Einbau der Poller auch Absprachen
mit anderen Ordnungsbehdrden erfolgen und die Flache umgewidmet werden musste, die-
ses wirde seine Zeit dauern.

AM Pluschkell erklart, dass ihn der Antrag Uberrascht habe. Er erklart weiter, dass der Ver-
kehrsversuch gem. VO/2022/10903 bereits beendet ist. Des Weiteren hat die oberste Ver-

kehrsbehorde festgestellt, dass die Einrichtung einer Fulgangerzone nicht zuldssig ist. So-
mit hatten sich auch die Punkte zu den Férderprogrammen und der Detailplanung eribrigt.

AM Kohlfaerber schlagt vor, dass man die Sommerregelung ganzjahrig einflihrt und ggf. zu-
satzlich Poller installiert.

Am Stolzenberg stellt folgenden Erganzungsantrag:

,Bis zur Entscheidung und Umsetzung von automatischen Pollern wird die Zufahrt zur Vor-
derreihe mit mobilen Absperrungen jeweils zu Beginn bis Ende der Verbotsdurchfahrtszeiten
gesichert. Dazu werden an den Absperrungen entsprechende Verkehrsschilder, die ja auch
schon da sind, auch fir den Radverkehr angebracht. Die tagliche Umsetzung durch den oh-
nehin vor Ort tatigen Ordnungsdienst kann erfolgen.*

AM Stolzenberg erklart, dass die Umsetzung sofort erfolgen konnte und offene Fragen, z. B.
die Kosten flr Poller, geklart werden kénnten.

Der Vorsitzende schlagt vor, da die beiden gestellten Antrage nicht schriftlich vorliegen, den
TOP um eine Sitzung zu vertagen und bitte die Antrage schriftlich zur nachsten Sitzung ein-
zustellen.

Der Vorsitzende lasst Uber die Vertagung abstimmen:
Der Bauausschuss stimmt der Vertagung einstimmig zu.

Anmerkung des Bereiches Recht als Nachtrag zur Niederschrift:

TOP 7.2 wurde in der Ausschusssitzung vertagt. Vorsorglich stellt der Bereich Recht hierzu
klar, dass der zu diesem TOP gestellte Antrag auf Anordnung einer temporaren Fu3ganger-
zone so nicht entschieden werden durfte. Der Bauausschuss hat nicht die Kompetenz, die
Birgerschaft mit einer entsprechenden Maf3nahme zu beauftragen, da eine solche Beauftra-
gung nicht von der Zustandigkeitsordnung der HL gedeckt ware. Flr eine solche Beauftra-
gung ware allenfalls die Blirgerschaft zustandig, allerdings auch nur nach Malkgabe der stra-
Ren- und stralenverkehrsrechtlichen sowie der strallenbaubehérdlichen Vorgaben.

Beschluss:
Der Verkehrsversuch in der Vorderreihe von Travemiinde wird beendet.

Des Weiteren wird fir die Dauer der Sommersession angeordnet, dass die StralRe ,in der
Vorderreihe® im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 05:00 Uhr des Folgetages als temporare Ful3-
gangerzone ausgewiesen wird. Die Durchfahrt soll innerhalb der temporaren Fulgangerzone
durch die Installation von vier versenkbaren Pollern unterbunden werden.

Die Verwaltung wird gebeten, dem Ausschuss eine Detailplanung mit einem Zeitplan fur die
Umsetzung vorzulegen.

Dabei ist zu prifen, ob Mittel aus Férderprogrammen (z. B. ,Lebendige Zentren®, Stadtent-
wicklung, Tourismusforderung) einbezogen werden kénnen.
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einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung X

Ohne Votum

zu7.3 AM Sascha Luetkens (Linke): Tempo 30 in Travemiinde, Stadtteil Brodten
Vorlage: VO/2025/14302

Der Vorsitzende mdchte gerne wissen, was mit dem Wanderweg zwischen Brodten und Ni-
endorf ist. Er erklart, dass durch die Sperrung des Wanderweges die Fulliganger zu dem im
Antrag angegebenen Abschnitt umgeleitet wird.

AM Luetkens erklart, dass vermehrt FuRganger in Brodten am StraRenrand laufen und dort
Tempo 50 vorherrscht. Zudem Parken dort Autos was zu sehr gefahrlichen Situationen fuh-
ren kann. Er fuhrt weiter aus, dass die Politik keine Geschwindigkeitsbegrenzung beschlie-
Ren kann aber es ggf. Wege gabe dort hinzukommen.

Frau Hagen erklart, dass dieses der Stralienverkehrsbehdrde als Prifauftrag weitergegeben
wird.

Herr Schroder erlautert, dass die Wegeflihrung in der Verantwortung des Kurbetriebs Tra-
veminde liegt. Dieser hat eine kleinraumige Umleitung tGber landwirtschaftliche Flachen ge-
plant, welches mit Verhandlungen verbunden ist. Bis es eine Losung gibt bleibt nur die 6f-
fentliche Umleitung Uber Brodten.

Frau Hagen sagt zu, dass diesbezuglich Rucksprache mit dem Kurbetrieb gehalten wird.

Der Vorsitzende lasst Uber den Prifauftrag an die Stralenverkehrsbehdrde zur Reduzierung
der Geschwindigkeit abstimmen.

Abstimmungsergebnis:

14 ja-Stimmen

Beschluss:

Geanderter Beschlusstext:

Die Verwaltung wird gebeten zu priifen, ob eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h
im Stadtteil Brodten mdglich ist.

einstimmige Annahme X

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum
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Der Bauausschuss stimmt einstimmig der gednderten Beschlussvorlage zu.

zu 8 Verschiedenes

Der Vorsitzende schlie3t um 17.35 Uhr den 6ffentlichen Teil der Sitzung. Die Offentlichkeit
und alle nicht zur Teilnahme Berechtigten verlassen den Sitzungsraum.
Die Sitzung wird um 17.40 Uhr vom Vorsitzenden mit dem nichtoffentlichen Teil fortgesetzt.

zu9 Ende des offentlichen Teils

zu 15 Bekanntgabe der im nicht 6ffentlichen Teil gefassten Beschliisse

Der Vorsitzende eréffnet den 6ffentlichen Teil der Sitzung und teilt mit, dass der Bauaus-
schuss im nichtoffentlichen Teil keine Beschllisse gefasst habe.

Er beendet die Bauausschusssitzung um 18.05 Uhr.

Libeck, den 11. Dezember 2025

Jochen Mauiritz Torben Prifd
Vorsitzende/r Protokollfiihrung
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	T a g e s o r d n u n g:
	Bei dem vorliegenden Zwischenbericht Raumplanung IV handelt es sich um eine Fortschreibung der Zwischenberichte Raumplanung I vom 26.11.2019 (VO/2019/07951), Raumplanung II vom 17.06.2021 (VO/2021/09736) und Zwischenbericht Raumplanung III vom 28.03.2024 (VO/2022/11513). Nach Beratung der Bürgerschaft des Zwischenberichts Raumplanung III am 28.03.2024 wurde der folgende Antrag von CDU/Bündnis 90/Die Grünen und der FDP (VO/2022/11513-01) für die weitere Planung beschlossen:
	1. Der konkrete Bedarf an zukünftigen Büroräumen ist noch einmal zu überprüfen und darzustellen. Bei der Bemessung des Flächenbedarfs sind die Auswirkungen des demografischen Wandels, die potenzielle Ausweitung von Homeoffice sowie die Einführung von „New Work“- Arbeitsformen zu berücksichtigen.
	2. In der Wirtschaftlichkeitsberechnung werden „laufende Kosten“ in den Varianten mit einer identischen Summe angesetzt. In einer Überarbeitung sind die konkreten Bewirtschaftungskosten der einzelnen Immobilien anzusetzen.
	3. Die Aufwendungen und der Zeithorizont der notwendigen energetischen Sanierung der möglicherweise im Bestand verbleibenden Verwaltungsgebäude zum Erreichen der Klimaneutralität ist zu benennen und in die Wirtschaftlichkeitsberechnung aufzunehmen. Hierzu ist der Bestand systematisch zu erfassen (technischer Zustand/Verbräuche/prognostizierte Lebensdauer mit Instandsetzung und Sanierungsbedarf/Bewertung der energetischen Qualität).
	4.Die Roddenkoppel wird nicht mehr priorisiert. Als neue eventuelle Standorte werden das Schlachthofgelände und der Volksfestplatz geprüft. Die Verwaltung wird gebeten, weitere mögliche Standorte, die eine schnelle Umsetzung zulassen, zu benennen. Dabei werden Grundstücke, die sich nicht im Besitz der Stadt befinden, nicht ausgeschlossen. Da der Standort „Bundesbankgebäude“ für die räumliche Zusammenführung des GMHL nicht mehr zur Verfügung steht, soll die Verwaltung prüfen, wie dies kompensiert werden kann.
	ieser Zwischenbericht Raumplanung IV dient dazu, die Aufträge der Bürgerschaft umzusetzen.

